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Beratungsgegenstand 
 
Neufassung des Vertrages mit dem Tierschutzverein Ingolstadt e.V.; 
Meilensteine für das Haushaltsjahr 2018 
 
Antrag: 
 
Der Stadtrat nimmt die mit dem Tierschutzverein vereinbarten Meilensteine, die für die 
nachträgliche Auszahlung eines Pauschalbetrages von 0,20 € (brutto) je Einwohner gem. § 8 Nr. 1 
Buchst. b des Vertrages mit dem Tierschutzverein vom 19.04.2018 für das Haushaltsjahr 2018 
festgelegt wurden, zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
gez. 
 
Dirk Müller 
Berufsmäßiger Stadtrat 
 
 
 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 

Einmalige Ausgaben 
      

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt:       

Euro: 
      
      

Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro: 

      

      

      Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Haushalt 20      Euro: 
      

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von       Euro für die 
Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) 
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet 

werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 
      
 
 
Kurzvortrag: 
 
In der Stadtratssitzung vom 20.03.2018 wurde eine neue Fassung des Vertrages mit dem 
Tierschutzverein Ingolstadt e. V. zur Verwahrung, Versorgung und Vermittlung von gefundenen, 
herrenlosen und sichergestellten Tieren beschlossen. 
Des Weiteren wurde beschlossen, dass die Verwaltung mit dem Tierschutzverein (TSV) sog. 
„Meilensteine“ vereinbart, welche den notwendigen Reorganisationsprozess des Zweckbetriebes 
Tierheim durch sichtbare Ergebnisse einzelner Zielerreichungen unterstützt.  
 
Für das Haushaltsjahr 2018 wurden nun nachfolgende Meilensteine vereinbart: 
 

1. Halbjahr: 
 Überarbeitung der Preistabelle des TSV mit kostendeckend kalkulierten Beiträgen; 

insbesondere für Abgabetiere 
 Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 
 Konzepterstellung und Umsetzung zur stärkeren Einbindung von TSV-

Mitgliedern/Ehrenamtlichen  
 Konzepterstellung und Umsetzung zur Intensivierung weiterer kreativer 

Vermittlungsmöglichkeiten der Tiere im Tierheim  



 
2. Halbjahr: 
 Neuverhandlung höherer Erstattungspauschalen mit den Gemeinden der umliegenden 

Landkreise die an das Tierheim IN angeschlossen sind 
 Konzepterstellung zur Steigerung von Spendeneinnahmen (z.B. auch durch/bei 

Veranstaltungen oder Patenschaften etc.) 
 Aufbau/Strukturierung/Datenbereinigung der neuen Tierheim-Software-Auswertungen zur 

schnellen, richtigen und eindeutigen Erfassung der Fundtiere, der Abgabetiere, der 
Pensionstiere und der Sicherstellungen 

 Konzepterstellung und Umsetzung zur Strukturierung der Buchungsabläufe 
 Übertragung von finanztechnischen Aufgaben (Steuererklärung, Buchhaltung, Bilanzierung 

und Personalabrechnung etc.) an einen zuverlässigen externen Dienstleister 
 Konzepterstellung zur Einbindung von weiteren Fachleuten die den Verein voranbringen/ 

unterstützen können  
 
Bei Erreichung der Meilensteine erfolgt schließlich die Auszahlung des ergänzenden, 
nachschüssig zu zahlenden Aufwendungsersatzes in Form eines Pauschalbetrages gem. § 8 Nr. 1 
Buchst. b des Vertrages mit dem Tierschutzverein vom 19.04.2018. 
Für das bereits laufende Haushaltsjahr 2018 wurden schließlich vorstehende Meilensteine als 
Zielerreichung für das 1. sowie das 2. Halbjahr vereinbart, so dass  in diesem Haushaltsjahr 
angedacht ist, den Pauschalbetrag von 0,20 €/Einwohner entsprechend in 2 gleiche Beträge nach 
Zielerreichung aufzuteilen bzw. auszuzahlen. 
 
 
 


